
AMTSBLATT
DES k. u. k. KREISKOMMANDOS OLKUSZ.

Abonnementspreis vierteljährig K. 4*50. ift. 6. Olkusz, am 14. August 1318.

INHALT (69—86): 69. Ncuerlii he Verlaiübahrung der Standrechtbesthnmungen. - 70. VerweHung der Ernle 1918.- 
71. Verkehr mit Heu und Stroh. - 72. Beschlagnahme von Heu- um] Strohpressen - 73. Verkehr mit Öl
f rü c h te n .— 74- 75. Verkelir mit Kartoffeln. — 76 — 77. Verkehr mit Getretele. — 78. Verkehr mit Hülsen- 
Irüchten und Sämereien. 79. \ ( i kehr und Verarbeitung von Frühobst. - - 8 0 .  Ablieferung und Verkehr mit 
Butter. — 81. Verkehr und Verarbeitung von Honig.— 82. Preiserhöhung für Häuf und Flachsstengel. — 83. Ab
weiden der hahnärarischen Grundes.— 84. Wechselstempelgebühr Einhebungsari bei Summen über 1000 Rubel.— 
85. Weitere Einlösung der 10 Heller Nickelmünzen. — 86. Finderlohn für feindliches Kartenmaterial.

63.
V. Bl. Xlil St.

Kundmachung des k. u. k.lMililargcneralgou- 
verneurs  in Lublin vom 15. Juni 1918 

betreffend die neuerliche Verlautbarung der Stand
rechtsbestimmungen.

Mit den Verordnungen des k. u. k. Armeeober
kommandos Op. Nr. 32.183 voin 16 März 1915 und 
Q. Nr. 37.906 vom 13. März 1917 würde gemäss § 481:2 
MStPO das Standrecht gegenüber allen Bewohnern 
der von k. u, k. Truppen oder deren Verbündeten be
setzten Gebiete des Königreiches^Polen yegen folgen
der Verbrechen an^eordnet:

1. des Verbrechens de? unbefugten Werbung 
(§§ 306 u. 307 MStG.j,

2. des Verbrechens der Verleitung oder Hilfelei
stung zur Verletzung eidlicher Militä'i'dienstverpflich- 
luiig und der Vorschubleistung zu Gunsten der Aus- 
reisser (§§ 314, 316 und 318 MStG.),

3. des Verbrechens der Ausspähung (§ 321 MStG.') 
und an d e re^H and lungen  gegen, d ie . Kriegsmacht des 
Staates (§ 327 MStG.),

4. des Verbrechens des Hochverrates (§ 334 
MStG.),

5. des Verbrechens der Majestätsbeleidigung (§ 339 
MStG.),

6. des Verbrechens der Störung der öffentlichen 
Ruhe (§ 341 MStG.),

7. des- Verbrechens des Aufruhrs (§ 349 MStG.),
8. des Verbrechens der öffentlichen Gewaltlätigkeit 

durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums
' (§ 362 MStG. in allem drei Fällen),

9. des Verbrechens der öffentlichen Gewalttätig
keit durch boshafte Handlungen ode<r Unterlassungen, 
die- an Eisenbahnen unter besonders .gefährlichen Ver
hältnissen begangen werden (§ 3G4 MStGf), k

10. des Verbrechens der öffentlichen Gewalttä
tigkeit durch boshafte Besch tdigungen oder Störungen 
an Staatstefegraphen (Telephon § 366 MSjGAj

11. des Verbrechens des Mordes (§§; 413 u. 414 
MStGö (k's 'Totschlages.- (§§ 419 bis 421 ■'MStG.), der
Brandlegung (•§§ 448 bis 453 MSt«G) and des Raubes
(§§ 483. 490 und 491 MStG.),

12. des Veibnsehens d-es Diehstahls (§§ 457 bi-s,'
465 a, 466 und 467 MStG.). und der Veruntreuung 
(§ '472 MSlG.)f'wenn der Betrag des in einem oder 
mehreren Angriffen Gestohlenen, beziehungsweise Ver
untreutem 1000 (eintausend) Kronen übersteigt, des Ver
brechens der Veruntremiitg (§ 474 MStG.)-' und des 
Verbrechens des Betruges (§§ 502 bis 5,06 MSlG.), wenn 
der Betrag des in einem oder mehreren Angriffen Ver-
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up freuten, beziehungsweise Herausgelockten 2000 (zwei
tausend) Kronen übersteigt.

Vor der Verübung diesem Verbrech dh wird ge
warnt, da jeder ZtOT sich eines solchen Verbrechens 
schuldig macht, standrechtlich gerichtet und mit dem 
Tode bestraft wird.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Die Bestimmungen über die standrechtliche, 
Behandlung haben auch auf den Versuch nach § 15 
MStG. sowie auf die Mitschuld und Teilnahme an den 
durch Standrecht bedrohte« Verbrechen nach 11 
MStG. volle 'Anwendung.

2. Bei den im Vorstehenden angeführten Verbre
chern, auf die -schon im G&selze die Todesstrafe durch 
den Strang angfcdrohl #st, fst auch standrechtlich auf 
diepe Strafe, bei den anderen Verbrechen auf Tod 
durch Erschiessen zu erkemu-eu.

3. Die der Gerichtsbarkeit der kgl. poln. Gerichte 
unterstehende Personen sind der standrechtlichen Be
handlung nu r  in dem Masse unterworfen, als gemäss 
§ 8 der Vevprdung vom .2äJ August 1917 Nr. 71 V. Bl 
die. yn lersuehung und Bestrafung den k u. k. Mili
tärgerichten Vorbehalten blaiht.

Der obzitiidrte § 8 lautet:
Den k. u. k. Militärgerichten bleibt Vorbehalten 

die Untersuchung und Bestrafung:
1. allgr von Angehörigen der bewaffneten Macht 

der österreicliisch-uiigaj'isch.en Monarchie oder ihres 
Gefolges, sowie von Kriegsgefangenen »begangenen straf
baren Handlungen, wenn an einer Strafsache neben 
solchen Personen Beschuldigte beteiligt sind, die den 
Zivilgericlitesn unterstehen, kann das Militärgericht 
das Verfahren gegen sie. selbst durchführen oder dem 
zuständigen Zivilgerichte überlassen;

2. der Verbrechen-gegen die Kriegsmacht, d. i. der 
unbefugten Werbung,, der Verleitung oder Hilfeleistung 
zur Verletzung eidlichen- Mililär-Dienstverpflichtung, 
der Ausspähung und anderen Handlungen, die, gegen 
die 1 Österreichisch-ungarische, die polnische oder eine 
verbündete bewaffnete Maic-hl gerichtet sind (§ 327 
MStG.), ferner der Verbrechen des Hochverrates, der 
Majestätsbeleidigung, der Beleidigung -der Mitglieder 
des Kaiserlichen Hauses, der Störung der öffentlichen 
Ruhe des Aufstandes oder Aufruhrs sowie der in den 
Verordnungen de; Arm-eeoberkommandanlen vom 
15. September 1915 Nr. 39 V. Bl. und vom 8. März 1910 
NrftLIi V. Bl., he zeichne teil strafbaren Handlungen;

3. jeder strafbaren Handlung, die zum Schaden 
der österreichisch-ungarischen, der polnischen oder 
einer verbündeten bewaffneten Macht, eines Angelrö-', 
rigen derselben, oder ihrer Gefolge sowie dér 1< tß k. 
Mdi ürverwaltung verübt worden ist.

Wenn wegen derselben strafbaren Handlung das 
Verfahren hei einem k. u. k. Militärgerichte und bei 
■einem polnischen Gerichte eingeleitdt wird, hat das 
letztere auf Yerlangen dsft Militärgerichtes das Ver
fahren -einzustellen und die Akten diesem Gerichte zu 
übergeben,’' •

70.
V. Bl. XII Sl.

Verordnung des k. it. k. Milüärgeneralgou- 
verneurs  in Lublin vom 20. Juni 1018 

betreffend die Verwertung der Ernte.

Auf Grund dei\ Kraft Allerhöchsten Obeihefchles 
^■rhilten Ermäcliliguiig Seiner k u. k. Apostołisphen 
Majestät wird für die m öslènrèirhisch -ungatrischer Mi
litärverwaltung slcticnden'-Gebiete Polens gemäss Ar
tikel II, Absatz 2, .des Verfassungspalenles vom 12. Sep
tember 1917, Nr. 75 V. , Bl., zur W ahrung wichtiger 
Ivriegsinteressen, folgendes verordnet:

§ p  

Feldfrüchte.
Fcldfrüchte im Sinne diese.r Verordnung sind alle 

1 indw irtschaftlichen B-odenerzengnisse sowie die durch 
ihre Vermahlung, oder .sonstige Verarl*itung gewon
nenen Erzeugnisse und Abfälle.

§ 2.

Anzeigepflicht.
Das Mililärgeneralgouvernemenl kann  verordnen, 

däss Jedermann, der Feldfrüehte verwahrt, den Vor
rat nach Menge, Gattung und Lagerungsort anzeigen 
muss. W enn die Feldfrüchte einem Anderen gehören, 
ist in der Anzeige auch der Verfügungsh;erochligte a n 
zugehen.

Die Anzeigcpflicht kann auch auf bestimmle Iva« 
tego-rien von Personen — Produzenten, Händler, L a 
gerhaus- und Verkaufsunternehnmngen — beschränkt 
werden.

Die Verordnung des Militärgeneralgouvernements 
bestimmt, innerhalb welcher Zeit und hei welcher 
Stelle die Anzeige zu erstatten ist. Zu dieser Bestim
mung kann auch das Rreiskommando ermächtigt wer
den.

§ 3.

Auskunftpflicht.
Jederm ann hat auf Verlangen dës Kreiskomnian- 

dos — auch wenn die Anzqigepfliülit nicht besteht —
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über die verwahrtem Feldfrüchte im Sinne' des § 2 den 
Organen der Militärverwaltung Auskunft zu geben.

§ 4.
Behördlicne Erhebung.

Dais KreiskoJiimando kann jeder'zeil durch Augen
schein oder Hausdurchsuchung festslellen lassen, ob die 
Änzeigepfiic.ht (§ 2)-vxlcr die Auskunftpflicht (§ 3) er
füllt vi urde.

Im Falle einer unterbliebenen oder wahrliekswi- 
dvigen Anzeige oder Auskunft hat die Partei, die zur 
Anzeige oder Auskunft verpflichtet war, die Kosten 
der Erhebung unbeschadet dorn Strafverfolgung zu 
tragen.

§ 5.

W irtschaftsvorm erke, Probedrusche.

Der Produzent kann verha l^n  werden, zur Fest
stellung der Erträgnisse an Feldfrüchten Pi'obwlmsche’ 
von Getreide oder probeweise Grabungen nach Hack
früchten zu veranstalten.

Landwirtschaftliche Grossbetriebe können verhal
ten werde», Vormerkungen ü b e r’ die Erträgnisse an 
Feldfrüc,hten zu führen und den Organen der 'Militär
verwaltung. E insicht in dińselb,en zu gewahren.

§ 6-

Verkehrsverbote.

Das Militärgeneralgoiivexnement kann:
a) verbieten, dafe Feldfrüchte han andere als die 

hiezu von der Mi I ilërvervva11un.g ermäclitigien Perso
nen verkauft oder von anderen als solchen Persohen 
gekauft werden;

bf^für den Kauf und Verkauf von Feldfrüchten 
sowie für jede sonstige Alt des Verkehres mit diesen 
Waren allgemein oder innerlialb bestimmter Kreise 
Bedingungen vorsohreiben..

•

§ 7 .
■»

Beschlagnahme und Ankauf von Feldfrüchten.

Das Militakgeneralgouvernement kann allgemein 
odw für besliinnite lvre’ise verfügen, dass Feldfrüch
te — init Ausschluss jener Mengen!, die der Produzent 
selbst zur E rn ä h ru n g ’seines Hausstandes als Saatgut 
für seine Liegenschaften, .als Futte r  für sein Vieh oder 
zur Fortführung der eigenen landwirtschaftlichen Be
ll iehe bënöligl — mit Beschlag belegt- werden und vom 
Inhaber an bestimmte Cifbernahinssłellen abzuliefem 
sind.

Die Menge an Feldfrüchlen, di;e nach Deckung des 
bezeichneten Erfordernisses abzuliefern ist, wird vom 
Kreiskoinmando je nach der Kopfzahl der Angehöri
gen und Angdstéllteh, der Ausdehnung der I .ićgón- 
sehaflen oder der .Stückzahl des Viehes bestimmt. Hie
bei kann innerhalb bestimmter Gebiöle die abzulie
fernde Menge auch für mehrere Produzenten gemein- 

|S<*hafllich festgesetzt werden.
F ür  die beschlagnahmten f eldfrüehte werden hei 

ihrer Ablieferung die jeweils festgesetzten Preise, bar 
ausgezahlt.

§ 8.

Drusch, Ablieferung, Einlagerung.

Das Kręiskommando- kann:
a) bestimmte Bristeii festselzen, innerhalb deren 

J je^hlagnahnl'le» Feldfrüehte- gedâ'o^chen und ahgelie-
fei t werden müssen;

I * .  ;
b) beschlagnahmte Feldfrüehte auch vor Ablauf 

dieser Fristen auf Kosten des Produzenten dreschen 
und abliefern lassen;

c) die notwendigen Verfügungen zur saohgemässen 
Einlagerung dor beschlagnahmten Feldfrüchte treffen.

Hiebei können Arbeitskräfte, Maschinen und Be
triebsmittel anderer Produzenten herangezogen, Lager
räume in Anspruch genommen und die Vergütungen 
hiefür festgesetzt werden. "

§ 9.

Preise.

Das Mili1ärgeneral,gouvcrnemenl wird dure.h ]>e- 
sondere Verordnung die Preise 'für Feldfrüehte (§ 1) 
sowie für ihre Vermahlung, Verarbeitung und für den 
Transport zur Öbernahmsstelle festsetzen, >

§ io .

Verbrauchsregelung.

Das Militärgeneralgouvërneinenl kann durch Ver
ordnung:

a) den Verbrauch von Feldfrüchten für bestimmte 
Zwq.oke verbieten oder auf eine per Person oder Stück 
Vieh und Tag ‘̂ estzusetzende* Verbrauchsmengè be
schränken;

b) die Versorguifg der Bevölkerung einzelner Ge
meinden mit Lebensmitteln in der Weise regeln, das?s 
deren Bezug nur durch eigens hiefür bestellte Organe 
(Ver-sorgungskomit'e.s) oder durch die- Gemeindevertre- 
tuijgen erfolgen darf;

c) den Betrieb von Mühlen und Gewerbeunter- 
nehmungen, i.n denen : Feldfrüehte verarbeitet werden, 
beschränken, unter Aufsicht stellen oder schliessen.

I
!
i
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§ H.

Strafbestimm ungen.
Übertretungen dieser Verordnung oder cinei auf 

Grund derselben erlassenen Vorschrift werden vom 
Kreiskoimmando — «soferne die Handlung nicht unter 
eine strengere Strafbestimmung fällt — an Geld bis 
zu fünftausend Kronen oder mit Arrest bis zu sechs Mo
naten bestraft. Sehen der Freiheitsstrafe kann Geld
strafe bis zum bczeichneten Höthstausinasse verhängt 
werden.

§ 12.

Verfall.
Neben de>r Strafe (§ 11) kann der Verfall der Feld- 

früchte ausgesprochen werden, deren Behandlung den 
Gegenstand des Straferkenntnrsses bildet. Sind dię Feld- 
friichte bereits verkauft, so kann auch der Kaufpreis 
als verfallen erklärt werde.n.

Der Verfall verheimlichter Vorräte (§J 2, 3, 4) kann 
auch ausgesprochen werden, wenn ein Strafverfahren 
nic.ht eingeleitet werden kann.

Dag Militärgeneralgouvernement kann aus dem 
Erlöse für verfallene Feldfr-üchte oder aus verfallenen 
Geldbeträgen jenen, Personen, die sich bei der E n t
deckung der strafbaren H andlung hervorgetan haben, 
Belohnungen im Hochstausmaąęe des Erlöses oder des 
Geldbetrages gewähren.

§ 13.

Verlautbarung.
Unbeschadet der verbindenden Kundmachung der 

Verordnungen, Anordnungen und Verfügungen des 
Jüditärgeneralgouvei’iieurs (Verordnung vom 1. Jänner 
1917, Nr. 1 V. Bl.) werden die auf Grund dieser Ver
ordnung erlassenen Vorschriften in den Amtsblättern 
der Kreiskommandos, in deneni'sie in Kraft treten, fer
ner durch E inschaltung• in die TagesbH-itten durch 
öffentlichen Anschlag und sonst in ortsüblicher Weise |  
zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

§ 14.

Aufhebung älterer Vurschriften.
Die Verordnungen vorn 11. Juni 1916, Nr. 61 V. Bl., 

vom 21. Februar 1917, Nr. 28 V. Bl. und vom 30. Sep
tember 1917, Nr. 82 V. Bl., sind aufgehoben.

Die §§ 2, 3, 4 und 7 dei Verordnung vom 4. Juli 
1917, Nr. 61 V. Bl., finden auf Feldflüchte keime An
wendung.

§ 15.

W irksam keitsbeginn.
Diese Verordnung tritt m it dem Tage der K und

machung in Kraft
/

71.
V. Bl. XIII Sl.

Verordnung des k. ü. k. Mililärgenei algou- 
verneurs  in Lublin vom 23. Juni 1918 

betreffend die Regelung des Verkehres mit Heu 
und Stroh.

Auf Grund der Verordnung vom 20. Juni 1918, 
Nli. 37 x dg. Bl. betreffend die Verwertung der Ernte 
wird verordnel wie folgt:

§ 1 .

Heu und Stroh.

Unter Heu ist im Sinne dieser Verordnung W ie- 
senheu und Grummet, Kleeheu aller Art, Luzerne-, 
Sera-della- und Esparsetteheu, sowie der Abfall diè- 

Hcuarlqn (Heublumen), unter Stroh das Siroh von 
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Raps, Hirse und Buch
weizen zu verstehen.

§ 2.

Anzeigepflicht.

Jeder Produzent, welc-her Vorräte an Heu und 
Stroh verwahrt, ist verpflichtet, über Aufforderung des 
Kreiskomandos dieselben nach Menge, Gattung und 
Lagerungsort anzuzeigen.

Das Kreiskommando kann  die Anzeigepflicht auch 
auf andere Kategorien von Personen ausdehnen.

Die Anmeldimgstermine, die Art und die Stelle, 
bei welcher die Anzeige zu erstatten ist, werden vom 
Kreiskommando bestiifmil.

§ 3.

Beschlagnahme.

Vorräte an Heu und Stroh, m it Ausnahme derjeni
gen Mengąn, die der Produzent selbst als Fu tte r  und 
Streu fftr sein Vieh oder zur Fortführung der eigenen 
landwitrschafllichen Betriebe benötigt, sind beschlag
nahmt.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, dass die be
schlagnahmten Vorräte weder verarbeitet, verbraucht, 
verfüttert noch veräussert und gekauft werden dürfen, 
soferne nicht in dieser Verordnung oder durch beson
dere Vorschriften andere" Anordnungen getroffen w er
den. Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot ver- 
stossen, sind ungiltig.

Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist v e r
pflichtet, für dereń sarhgemässe Aufbewahrung Sorge 
zu tragen.



Ablieferung, Übernahme.

Das Krfciskomma-ndo bestimmt die Menge an Heu 
und Stroh, welche jeder Produzent einzeln oder m eh
rere Produzenten gemeinschaftlich nach Deckung des 
in § 3 bezeiclmeten Erfordernisses abzuliefern haben 
und setzt die Fristen fest, innerhalb deren die Ablie
ferung stattzufinden hat.

Die zur Ablieferung vorgeschriebenen Mengen 
werden durch legitimierte Vertreter der mit dem Auf
kauf betrauten Euikaufsorgaiusationen übernommen 
und bei der Übernahme bar bezahlt.

§ 5.

Preise.

F ü r die besolilagnahmten Vorräte werden nach
stehende Übernahmspreise festgesetzt:

K 18 für Wiesenheu, Grummet und Heublumen,
K 21 für Kleeheu, Luzerne-, Seradella- und Es

parsetteheu,
K 12 für Flegpklruschstroh (Kornschabstroh),
K 9 für alle ^sonstigen Stroharten.
Die Preise verstehen sich pro 100 kg, loco Pro- 

duktionsort, für gesunde, tr-ockene und nicht verdor
bene Ware; wenn die W are diesen Bedingungen nicht 
entspricht, tritt eine entsprechende Preisreduzierung ein.

Wird das Heu und Stroh im gepressten Zustande 
übernommen, so w ird  ein Zuschlag von K 3 pro 100 kg 
zum .Übernahmspreis liinzugerechnet, worin die Ko
sten für das Pressen und den Bindedraht inbegriffen 
sind.

Die Produzenten sind verpflichtet, die zur Ablie
ferung bestimmten Heu- u-nd Strolimengon bis zu einer 
Entfernung von 3 km unentgeltlich zu den Press- oder 
sonstigen ti-hernahmsstellen zuzuführen. Bei Zustellung 
auf weitere Entfernung gebührt eine Vergütung, deren 
flöhe durèh besondere Verfügung bestimmt wird.

§ 6.

Versorgung der Nichtproduzenten.

Die Versorgung der Nfchtproduzcnten mit Heu 
und Stroh wird durch besondere Verfügungen geregelt.

§ 7.

Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung oder einer auf 
Grund derselben erlassenen Vorschrift unterliegen den 
Strafbestimmungen des#§ 11 der Verordnung vom 20. 
Juni 1918, Nr. 37 Vdg. Bl., betreffend die Verwertung 
der Ernte.

§4. Hiebei kaum der Verfall von Vorräten im Sinne, 
des § 12 derselben Verordnung ausgesprochen werden.

§ 8.

Aufhebung citerer Vorschriften.
-Die Verordnung vom 3. Juli 1917, Nr. 60 Vdg. Bl., 

betreffend die Beschlagnahme vo« Heu, sowie die Ver
ordnung vom 20. Dezember 1917, Nr. 99 Vdg. Bl., be
treffend die Be-schlagnahme von Stroh sind aufgehoben.

§ 9.

W irksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der K und

machung in Kraft.

- 72.
V. Bl. XIII Sl.

Verordnung des k. u. k. Militärgeneralgou
verneurs  in Lublin vom 23. Juni 1918 

betreffend die Beschlagnahme von Heu- und 
Strohpressen.

Auf Grund der Verordnung vom 4. Ju li  1917, 
Nr. 61 Vdg. Bl., betreffend die Versorgung der Bevöl
kerung mit Bedarfsgegenständen, wird verordnet wie 
folgt:

§ 1.

Anzeigepflicht.
Jedermann, der Heu- und Strohpressen besitzt 

oder verwahrt, ist verpflichtet, dieselben beim Kreis
kommando, in dessen Bereich sich die Pressen am  T a 
ge der Verlautbarung dieser Verordnung befinden, 
schriftlich bis 15. Juli 1. J. anzuimelden. ln  der An 
meldung ist der Name und Wohnort des Besitzers und 
das Verwahrers, die Anzahl, Gattung und der Zustand 
der Pressen, sowie der Ort, wo sich die Pressen be
finden, genau anzugeben.

§ 2.

Beschlagnahme
Sämtliche im Bereiche des Militärgeneralgouver

nements bdnndlk-hen Heu- und Strohpressen sind zu
gunsten der Militärverwaltung beschlagnahmt. Die Be
schlagnahme hat die Wirkung, dass die Pressen weder 
veräussert, noch gekauft, versendet oder für andere 
Zwecke umgearbeitet werden dürfen, insoferne nicht 
durch besondere Verfügungen andere Anordnungen ge
troffen werden.



PiechGgesehäfte, die gegen dieses wjrbö* verstos- 
sen, sind urtgiUig, desgleichen auch alle vor' B«ghm 
der Wirksamkeit -dies,er Verordnung abgeschlossenen 
Geschäfte insoferne auf Grund derselben die Pte-ssen 
für andere Zwecke umgearbeilet oder aus dem 'Berei
che des MiiilärgüTrCralgouvernemc'nts entfernt werden 
sollen.

§3 .

Enteignung.

Das Militärgeiiar.algouverneme-nt kann jederzeit 
die Enteignung der Pressen mich Massgahe des § 5 der 
Verordnung .vom 4. Juli 1917, Nr. 01 Vdg. Bl. verfü
gen und für dieselben eine Vergütung im Sinne des 
§ 6 derselben Verordnung bestimmten. Hiezu kann 
auch das Krei.Skommando durch besondere Verfügun
gen ermächtigt werden.

» #

§ 4.

’ Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung oder einer auf 
Grund derselben erlassenen Verfügung unterliegen den 
Strafbestimmungen dés § 9 der Verordnung vom 4. Juli 
1917, Nr. 01 Vdg. Bl.ö

, § 5 .

Wirksamkeitsbeginn.

Diese-Verordnung tritt mit dem Tag'è der K und
m achung m Kraft.

73.
V. Bl. XIII St

Verordnung des k. u. k Mililargenendgcu 
verneurs n Lublin vom 25. Juni 1918 

betreffend die Regelung des Verkehres mit Öl
früchten.

Auf Grund der Verordnung vom 20. Juni 1918, 
f\Tr. Jfcjj Vdg. Bl., betreffend die Verwertung dor Ernte, 
wird verordnet wie folgt:

§ 1- 

Ölfrüchte.

Ölfrüchte sind im Sinne dieser Verordnung: Mohn, 
Raps, Leinsaat, Hanfsaa-t, Senfsaat; Leindottersamen, 
Sonneni)]u mensa men,- Hederich sowie“ sonstige zur Öl- 
gewinnung geeignete Bodenprodukte.

Anzeigepflicht.

Jeder, der Ölfrüchte (§ 1) vjerwahrt, ist verpflichtet, 
(Jen Vor-rat nach Mènge, Gattung und Lagerungsort bei 
der Landwirtschaftlichen Abteilung des Kreiskom- 

. mandos sehrifllich anzuzeigen.
Der Zeitpunkt, in dem die Anzeige slaüzufinden 

bal, wird vom Kreiskommando bestimmt.

i
§ 3.

Beschlagnahme.

Vorräte aii Ölfrüchten (§ 1) sind zugunsten der 
j Militärverwaltung beschlagnahmt. Von der Beschlag

nahme ist das vom Produzenten für seine eigene W ir t 
schaft benötigte Saatgut ausgenommen und zwar m 
einem Ausmasse pro Morgen von:

5 kg bei Mohn,
8 kg bei Raps, Leindotter, Senf,

00 kg bei Hanfsaat,
100 kg bei Leinsaat.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, dass die 

beschlagnahmten Vorräte weder verarbeitet, verbraucht, 
n-och veräussert, bezw gekauft w:erden dürfen, soferne 
nicht in dieser Verordnung oder durch besondere Vor
schriften andere Anordnungen getroffen werden.

Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verhol verstoß- 
sen, sind ungillig.

Ablieferung, Übernahme.

Der Produzent ist verpflichtet, sämtliche beschlag
nahm  len Vorräte ân Ölfrüchten an die vom Kreiskom 
mando bestimmten Ühemiahmsslellen innerhalb der 
vom Kreiskommando festgesetzten Frist abzuliefern.

§ 5-

Preise.

F ür die durch die Produzenten abgelieferten Öl
früchte gelten die mit denselben m den Anbau- und Ab
lieferungsverträgen vereinbarte« Übeniahmspreise. Für 
diejenigen Lieferungen, über welelié Ikeim Vertrag ab
geschlossen w u rd ^ .  werden nachstehende Übeniahms
preise festgesetzt:
M o h n ........................................................ "t . , , K 200
Winterraps, Sommerraps, Leinsaat, Hanfsaat

und S e n f s a a t ....................................................... K 115
D e in d o U e rsa in e n ............................................................ K 80
Sonnenblumensameai u n g e s c h ä l t  K 70
H e d e r i c i i s a m e n  K 60
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D i#  Preise vèrstehen sich pro 100 kg netto, loc-o 
Übernalimsmagazin für gute, gesunde, reine trockene 
Ware. Für sonstige zur Glgewinnung geeignete Boden- 
produkle weBäefi die Preise fallweisrë bei der Über
nahme durch das Kreiskonimando bestimmt.

Bei geringe«'®- Qualität tritt eine entsprechende
Preisminderung ein.-

§ 6.

Verarbeitung.

Ölfrüchte dürfen nur mit schriftlicher Bewilligung 
des Mililärgeneralgouvemements in den unter Aufsicht 
des Mililürgelieralgom ernemenls stehenden Fabriken 
verarbeitet werden. Alle anderen Ölfabrrketi und Öl
pressen jeder Art bleiben gesperrt.

§ 7.

Strafiiestimmunger;.

Übertretungen diése^ Verordnung. oder.ei*ner auf 
Grund derselben erlassenen Vorschrift unterliegen den 
rjlrafböslimmungen des § 11 der Verordnung vom 20. 
Juni 1918, Nr. 37 Vdg. BL, betreffend die Verwertung, 
der Ernte.

Hiebei kann der Verfall von Vorräten im Sinne 
de.s'§ 12 derselben Verordnung ausgesprochen werden.

§ 8.

Aufhebung älterer Vorschriften.

DteWerordnunig vom 20. Juli 1917, Nr. 68 Vdg. Bl., 
betreffend die Beschlagnahme von Ölfrüchten ist au f
gehoben.

§ 9.

W irksamkeitsbeginn.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund
machung in Kraft.

74.
V. Bl. XIV St.

Verordnung des k. ti k. Miiilärgenerałgou- 
vernetirs in Lublin vom 29. Juni 191<S 

betreffend die Regelung des Verkehres mit Kar
toffeln.

Auf Grund der Verordnung vom 20. Juni 1918 
Nr.i 57. \dgr,B.l., betreffend die Verwertung der Ernte» \ 
wird verordnet wie folgt'

Anzeigepflicht.
Jeder rPfoduzenl, welcher Vorräte an Kartoffeln 

verwahrl, ist verpflichtet, über Aufforderung des Kreis
kommandos dieselben nach Menge, Gattung und L a
gerungsort anzuzeigen.

Das Kreiskommando kaum die Anzeigepf licht auch 
auf andere Kategorien von Personen ausdehnen.

Das Kreiskonimando bestimmt innerhalb welcher 
Zeit, in welcher Art und hoi welcher Stelle die Anzeige 
zu erstatten ist.

§ 2.

BoscMpgriHhme.
Vorräte an Kartoffeln, mit Ausnahme derjenigen 

Mengen, die der Produzent selbst zur E rnährung sei
nes Hausstandes, als Saatgut für seine Liegenschaften, 
als Füller für seân Vieh odei zur Fortführung gier eige
nen landwirtschaftlichen Betriebe benötigt, sind be
schlagnahmt.

liie Beschlagnahme hat die Wirkung, dass die 
beschlagnahmten Vorräte weder verarbeitet, verbraucht 
noch veiau&iert beZw. gekauft werden diirf&n, soferne 
nicht in dieser Verordnung oder durch besondere Vor
schriften andere Anordnungen getroffen werden.

Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstos- 
sen, sind ungillig.

Der Besitzei' beschlagnahmter Vorräte-- ist ver
pflichtet, für deren sachgemässe Aufbewahrung Sorge 
zu tragen.

§ 3.

Ablieferung. Übernahme.
Das Kreiskommafulo bestimmt die Karloffelmen- 

ge, welche jeder Produzent einzeln, oder mehrere fhö- 
duzenten gemeinschaftlich nach Deckung des im § 2 
bezeiclmeten Erfordernisses abzuliefern haben. Die 
Produzenten sind verpflichtet, die zur Ablieférung be
stimmten Mengen innerhalb dé'r vttm Kreiskommando 
festgSseizlen F r i s t , a h  iübejnalimsstelle abzuliefern.

§ 4.

Preise.
•Für die bis inklusive 3. August 1918 abgelieferlen 

Kartoffeln wTird de-r Übeöiabmspreis von 50 K fest
gesetzt.

Mit jedem folgendem Tgge wird derselbe um 50 
Heller herabgesetzt, so dass am 20. September der 
Übernahmspreis 26 Kronen beträgt.

Von 20. bis 30. September bleibt der Preis von 26 
r.ronen in Geltung. -
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Ab. 1. Oktober 1918 wird der Übernahsmpreis *  it 
22 Kronen festgesetzt.

OLige Preise verstehen sich für 100 kg metto loko 
Voll oder Lokomotivfeldbahnstation.

F ü r die nis inkl. 80. September gelieferten Kartof
feln gebührt dem Produzenten keine Vergütung für die 
Zufuhr.

Ab 1. Oktober 1918 ist der Produzent verpflichtet, 
die Kartoffeln n u r  auf eine Entfernung von 7 km u n 
entgeltlich zuzuführen. Boi grösserer • Entfernung ge
bührt ihm für jeden, die Entfernung von 7 km über
steigenden Kilometer, eine Vergütung für die Zufuhr 
von 30 Heller pro 100 kg.

§ 5.

Verarbeitung.

Die Verarbeitung von Kartoffeln in gewerblichen 
Pnternehm ungen ist nur mit Bewilligung des Militär- 
generalgouvemements gestattet. Gewerbliche Unter
nehmungen, die zur Verarbeitung von Kartoffeln die
nen und eine derartige Bewilligung nicht besitzen, blei
ben gesperrt.

§ 6.

Versorgung der Nichtproduzenten.

Die Versorgung der Nichtproduzenten mit Kartof
feln wird durch besondere Verfügungen geregelt.

8 7.
Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung oder einer auf 
Grund derselben erląssenen Vorschrift unterliegen den 
Strafbestimmungen des § 11 der Verordnung vom 20. 
Juni 1 9 1 8 , 3 7  Vdg. Bl., betreffend die Verwertung 
der Ernte

Hiebei kann der Verfall von Vorräte« im Sinne 
des § 12 derselben Verordnung ausgesprochen werden.

§ 8.
Aufhebung ä lterer Vorschriften.

Die Verordnung vom 18. August 1918, Nr. 69 Vdg. 
Bl., betreffend die Beschlagnahme von Kartoffeln, ist 
aufgehoben.

8 9. 
W irksamkeitsbeginn.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund
machung in Kraft;

75.
L. A. Nt. 3150.

I h i i x h f ü h r i i n g s b e s t  im  m u t i g e n  
zur Regelung des Verkehres mit Frühkartoffeln.

Auf Grund der Verordnung vom 29. Juni 1918 be
treffend die .Regelung des Verkehres mit Kartoffeln 
Vdg. Bl. Nr. 48 und W. A. 6604/18 wird vertilgt:
t

§ 1.
Frühkartoffeln.

Nachstehende Bestimmungen beziehen sich nur 
auf Frühkartoffeln. Unter Frühkartoffeln sind im Sin
ne dieser Bestimmungen sämtliche bis einschliesslich 
30.. September von den Produzenten abgeUcferte K ar
toffeln zu verstehen.

§ 2.

Einkäufer.

Die Übernahme von Frühkartoffeln, deren Ver
ladung und Abschub erfolgt durch die, mit der Auf- 
biingung betrauten Einkäufer (Einkaufsorgamisatio- 
lien).

Jeder Einkäufer erhält von der EVZ. des MGG. 
eine mit 'feiner -Fotografie versehene Legitimation und 
■ st verpflichtet, dieselbe vor Beginn seiner Tätigkeit 
beim zuständigen Kreiskommando vidieren zu lassen.

Diese Legitimation berechtigt den Inhaber zum 
Einkauf der Frühkartoffeln bei den Produzenten, zum 
Transport derselben mit Fuhre, Kcinbahn oder-Galeere, 
zum freien Zugang zu den Verladestellen, zur Anspre- 
chung von Vorspannen, nach dem für Dienstzwecke 
bestehenden Tarif, zur Benützung sämtlicher Perso
nen- und Schnellzüge gegen Bezahlung des Ziviltarifes, 
zur Benützung des Telefons bei der L. A. beziw. bei den 
Gendarmerieposten unter Aufsicht eines militärischen 
Organes in rein mit der Kartoffelaufbringung in Z u 
sammenhang stehenden Dienstgesprächen, ferner zur 
Fiwvb kung der Abstempelüng von Telegrammen in An
gelegenheit der Frühkartoffelaufbringung an die EVZ. 
oder an die Unternehmung. Diese Telegramme sind 
durch die Abstempelung als zensuriert zu betrachten.

8 3.
Kontingentierung.

F ü r die Ablieferung von Frühkartoffeln werden 
Keine Kontingente und auch keine Ablieferungstermine 
festgesetzt, jedoch zählen die durch die legitimierten 
Einkäufer übernommenen u n d .d u rch  dieselben bestä
tigte« Lieferungen auf das später zu bestimmende, ge
samte Ablieferungskontingent.
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Die Einkäufer sind verpflichtet, jeden Produzen

ten bei der Übernahme die übernommene Erühkartoffel- 
menge zu bestätigen, hierüber zur Kontrolle genaue 
Vormerkungen zu führen und ein Auszug aus densel
ben dem zuständigen Kreiskommando vorzuiegen.

§ 4.

Ernte und Zufuhr zur Uebernahmsstelle.
Falls der Produzent über die zur rechtzeitigen 

Durchführung der' Frühkartoffelemte und der Ablie
ferung derselben erforderlichen Arbeitskräfte und 
Transportmittel nicht verfügt, iiat er um dören zwangs
weise Zuweisung beim Kreiskommando einzuschreilen.

Die Vergütung für zwangsweise bei'gestellle Ar
beitskräfte wird vom Kreiskommando bestimmt. Als 
Vergütung für die Zufuhr hat cÉl- Produzent 30 h pro 
Cf und km zu zahlen.

§ 5.

Lieferungsbedingungen bei der Uebemahme vom Produ
zenten.

Der Produzent ist verpflichtet zeitgemässe, reife, 
gesunde, erdfreie, trockene uud unbeschädigte F rü h 
kartoffeln, mindestens Hühnereigross zu liefern.

Kartoffeln, wclcjg' obigen Bedingungen nicht ent
sprechen, darf der Einkäufer überhaupt vom Produzen
ten nicht übernehmen. Es dürfen daher auch durch 
dem Einkäufer keine Abzüge von dem, im Verordnungs
wege festgesetzten Übemahmspre.ise gemaejit wTerden.

Bei der Übernahme der Kartoffeln ist der P rodu
zent zur Lieferung eines Gutgewichtes von 3 kg pro 
100 kg verpflichtet, d. h. jede gelieferten 103 kg werden 
für 100 kg gerechnet.

Die Preise verstehen sich loko Voll- oder Loko- 
moli vfeldhahnstalion.

Falls die Zufuhr zur Bahnstation durch äirarisclie 
Lastautos durehgefiihrl wird, dann ist die Stelle in der 
die Verladung auf die Lastautos erfolgt der Bahnsta
tion gleichzuhalten.

Der Produzent ist jedoch in diesem Falle ver
pflichtet, die Hälfte der Autotransportgebühren zu tra- 
gen.

Ühernimml der Einkäufer die Frühkartoffeln am 
Produktionsorte, um sie mit Fuhrwerke zur Bahnstation 
zu führen, dann isi er berechtigt je1 30 h pro 100 kg 
und jeden km Entfernung bis zur Bahnstation vom aus
zuzahlenden Übcrnahmspreise in Abzug zu bringen.

§ 6.
Bahntransport.

Der Transport von Kartoffeln auf normalspurigen 
Bahnen kann nur auf Grund von Frachtbriefe« erfol

gen, die mit dem Rundstempel der Erntevenvertungs- 
zenlrale des MGG. und der Unterschrift: Oberleutnant 
Weisheit versehen sind

§ 7.

Versorgung der Nichtproduzenten.
Ungeachtet der mit § 2 der Verordnung vom 29. 

Juni 1918 verfügten Beschlagnahme ist es den P rodu
zenten gestattet, bis inklusive 20. September F rü h k ar
toffeln mit Fuhrwerken zu führen und direkt an Kon
sumenten mit Ausschluss von Vermittlern zu den fest- 
gesettzën Übernahmspreisen, zu verkaufen.

Derartige. Verkäufe zählen nicht auf das kontin
gent, welches seinerzeit zur Ablieferung vorgeschrieben 
werden wird; vielmehr wird durch solche Verkäufe die 
dem Produzenten für seinen Eigenbedarf belassenen 
Kartoffelmenge geschmälert.

§ 8.
Strafbestimmungen.

• ifeke-rtretungen obiger Vorschriften unterliegen den 
Strafbestimmungen des § 7 dar Verordnung vom 20. Juni 
J918 Nr. 87 Vdg. Bl. betreffend die Regelung des Ver
kehres mit Kartoffeln.

7G.
V. Bl. XV St.

Verordnung des k. u k. Militärgeneralgou- 
verneurs in Lublin vom 11. Juli 1918 

betreffend die Regelung des Verkehres mit Getreide.

Auf Grund der Verordnung vom 20. Juni 1918 Vdg. 
Bl. Nr. 37, betreffend die Verwertung der Ernte wird ver
ordnet wie folgt:

§ 1.
Getreide.

Getreide im Sinne dieser Verordnung ist Weizen, 
Roggen, Gerste, Hafer, Hirse, Buchweizen, Wicke und 
Pferdebohne, sowie ein Gemisch der genannten Feld- 
iruchtarten (Mischfrucht), ferner durch Vermahlung 
derselben gewonnene Erzeugnisse und Abfälle.

§2.

Anzeigepflicht.
Jeder Produzent, welcher Vorräte an Getreide ver

wahrt, ist verpflichtet über Aufforderung des Kreis- 
kominandß.s dieselben nach Menge, Gattung und Lage
rungsort anzuzeigen. Das Kreiskommando kann die An
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zeig&pflieht auch auf andere Kategorien von Pèrsdhen 
ausctchnen.

Das Kreiskommando bestimmt, innerhalb welchem 
Zeit, in welcher Al l und bei welcher Stelle die Anzeige 
zu e-rslaltetn ist.

§ 3.

Beschlagnahme.
Vorräte all Getreide m it Ausnahme derjenigen 

Menge, die der Produzent selbst zur Ernährung seines 
Hausstandes als Saatgut für seine Liegenschaften, als 
Futter für sein Vieh oder zur Fortführung  dar eige
nen landwirtschaftlichein Betriebe benötigt, sind be
schlagnahmt. Die Beschlagnahme hat die Wirkung, dass 
die beschlagnahmten Vorräte weder verbraucht, noch 
vdiäussert oder gekauft Werden dürfen, sofei'ne nicht 
in dieser Verordnung oder durch besondere Vc>r|ohrif- 
ten andere Anordnimg^n getroffen werden. Redhtsge- 
schäfle,-. die 'gegen dieses Verbot vejstossen, sind un-
gilfig-.

Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist ver
pflichtet, für deren, saehgemiisse Aufbewahrung Sorge 
zu tragen.

§ 4.

Ablieferung. Übernahme.
Das Kreiskommando best.mmt die Getreide-men- 

gen, welche-jeder'Produzent einzeln o<ler mehrere P ro 
duzenten gemeinschaftlich nąch Deckung des im § 3 
beijeichn'Me-n Erfordernisses abzuliefern haben, und 
setzt die- Fristen fast, innerhalb deren die Ablieferung 
stattzufindati hat.

Die zur Ablieferung vorgesehriebenen Mengen sind 
an die vom Kreiskonmnando bestimmten Übernahms- 
Stellen abzuliefern.

§ 5.

Preise.
Die Über-nah ms preise für Getreide werden fflurch 

besondere Verordnung festgesetzt.

§ 6. .
Vermahlung.

Das Ivrftiskommando kann den Betrieb von Müh
len beschränken, unter Aufsicht stellen oder, einstellen.

Die Regelung dar Malilsälze und Mahllölme^rfolgt 
chuch besondere Verfügungen.

§ 7.*
Verarbeitung.

Die Verarbeitung von Getreide (§ 1) in gewerbli
chen Unternehmungen ist nur mil Bewilligung des Mi-

I liiärgeneralgouvernements gestattet. Gewerbliche U n
ternehmungen, die zur Verarbeitung von Getreide be
stimmt sind und eine derhrtige Bewilligung nicht be
sitzen, bleiben gesperrt.

§ 8.

Versorgung der Michtproduzenten.

Die \ ersorgung der Ni eh tprod uzenten mil Getrei
de und Mahlprodukten wird durch besondere Verfü
gungen geregelt.

§ 9.

Strafbestimmungen.

- Übertretungen dieser Verordnung oder einer aufI ° °
Grund derselben erlassenen Vorschrift unterliegen den 
Strafbeslimnfiungtri des § 11 der Verordnung vom 20. 
Juni 1918, Nr. 37 1 cjg. Bl., betreffend die Verwertung 
d er  Ernte.

Hiehèi kann der Verfall von Vorräten im Sinne 
des § -12 derselben Verordnung ausgesprochen werden.

§ 10.

Aufhebung ä lterer Vorschriften.

Die Verordnung vom 3. Juliäl917, Nr. 59 Vdg. Bl., 
In-lrelTend die Beschlagnahme ■ von Getreide und Mahl
produkten, ist aufgehoben.

'§ U-

W irksamkeitsbeginn.

DiesÄ- Verordnung tritt mit dem Tage der K u n d 
machung in Kraft.

77.
f .  A. Nr, 3324.

Diiix'iiliihriiiigsbeslruiiiiungcii 
zur Regelung des Verkehres mit Getreide.

Auf Grund der Verordnung vom 20. Juni 1918 be- 
treffe.nd die Verw ertung den- Ernte. Nr. 37 Vdg. Bl. und 
der Verordnung rom  11. Juli 1918 betreffend die (Rege
lung des Verkehres mil Getreide wird verfügt:

§ 1.

Ernährung der Produzenten.

Produzenten dürfen in d e r  Zeit bis 3.1. Oktober 
1918 zur Ernahrungj.ihres Hausstandes höchstens 22'/a kg 
Getreide pro Kopf verwenden;"'



Für schwerarbeitende Produzenten als welche 
sämtliche in landwirtschaftlichen Betrieben physisch 
arbeitenden, über 16 Jahre alten Personen’ gelten, er
höht sjcli das für,,obige Xtitperiode, zulässige Ausmass 
auf 25 kg. Getreide piio Kopf.

§ 2 .

Saatgetreide.

F ü r  Saatzwecke dürfen pro Morgen höchstens 
100 kg. Weizen, Roggen, Gerste, IIafer,j Wicke oder 
Pferdcl>ohne, 15 kg. Hirse oder 80 kg. Buchweizen ,\ er- 
v  endet werden.

Der Umtausch des eigenen Saatgutes gegen an 
deres oder einer anderen Gattung,- sei es bei einem a n 
deren Produzenten, sei es-im Magazine der EVZ. ist mit 
Bewilligung des Ki<ejskommandos gestattet.

W er das erforderliche Saatgut .nicht besitzt, hat 
beim Kreiskommando um Zuweisung desselben aus 
dem EVZ. Magazine oder um die Bewilligung zum 
Einkauf desselben bei einem anderen Produzenten ein- 
zusch reiten.

§ 3.

Kontingent.

Die Festsetzung der zur Ablieferung vorgeschrie- 
benen Mengen an Getreide (Kontingente) wird seiner
zeit an der Hand der Ergebnisse der Anbauflächenauf- 
nahm e und der Ernteschätzung unter Berücksichtigung 
des Eigenbedarfes der Produzenten erfolgen.

Vorläufig ^vird die Ablieferung eines Vorkonbn- 
gentes vorfügt, welches auf das Später zu bestimmende 
Gesamtkontingent gezählt wird. Dieses Vorkontingent 
beträgt 50 kg. von jedem mit Getreide angebauten Mor
gen.

Die Ablieferung dieses Vorkontingentes an das 
riächstgelegene Magazin d-er ^fnteverwertungszentra le  
hat zu erfolgen: bezüglich Roggen bis längstens.15. Sep
tember-;" beziiglkb Weizen, Gèrste und Hafer bis 30. ‘ 
September; bezüglich Hirse, Buchwe-izcai ur>d Pferde
bohne bis 15. Oktober 1. J.

In berücksichtigungswürdigen Füllen kann die 
Lieferung einer anderen Fruchtgattung statt der zur 
Ablieferung vörgeschriebemen bewilligt werden.

Von der Ablieferungspflicht sind n u r  die Klein
grundbesitzer enthobenf 'welche weniger als 4 Morgen 
landwirtschaftlich nutzbare Fläche besitzen.

Wer dielses zur Ablieferung vorgeschriebene Vor
kontingent orlor das Kontingent, welches zu einem spä
teren Termine festgesetzt werden wird, infolge: von 
Elementarereignissen (Frost, Dürre, Hagel, Über
schwemmung, Feuer) nicht oder nicht vollständig ab
liefern kannW hat beim Kreiskommando um teilweise

è
I oder gänzliche Nachsicht des vor-geschriebenen Kon

tingentes einzuschreiten.

§ 4.

Drusch und Ablieferung.

W er den Drusch und die Ablieferung des vorgif- 
schriebeneii Getreidekonlingeaites infolge Mangels an’ 
Arbeitskräften Betriebs- oder Transportmitteln, oder 
infolge sonstiger Hindernisse nicht innerhalb vom' 
Ivreiskommando festgesetzten Termine durchführen 
kann, bat dies< rechtzeitig zu melden und um Abhilfe 
zu bitten.

ln solchen Fällen werden v<om Kreiskommando 
die Hilfsmillel anderer Produzenten oder des Ärars zur 
Aushilfe herangezogen.

Die Verspätung fü r zugèwiesene Hilfsmittel bat 
Produzent zu zahlen und beträgt dieselbe für zugewie* 
sene Fuhrwerke 30 Fleller pro km. und 100 kg; für son
stige Hilfsmittel wird die Vergütung vom Kreiskom
mando bestimmt werden.

Den Drus&h und die Ablieferung der Knute mit 
zugew iesenen oder zwangsweise herangezogenen Hilfs
mitteln kann das Krei-skommando nach eigenem E r
messen auch dann verfügen, wenn dies vom Produzen
ten nicht VerSrii|t wird. Bei der Durchführung des 
Zwangsdrusches und der ZwangsaWieferung kann nicht 
nur das derzeit zur Ablieferung vm-geschriebene Voii- 
kontingeut, sondern auph eine grössere Getreidemenge 
auf Rechnung des später zu bestimmenden Gesamtkon
tingentes dem Produzenten abgenommen werden.

§ 5.

Übernahme und Bezahlung.

Die Übernahmspreise* für Getreide wrerdon in den
nächsten Tagen yerlauLbart. Bis dahin werden für das
eingelieferte Getreide Übernahmsscheine ausgestellt,
welche sofort nach Verlautbarung der Preise gegen

■ ZfthlungsamveisiHigen ausgetauscht und b a r bezahlt
wrerden.•

W :rd das Getrèid«? durch den Produzenten frei
willig abgeliefert, dann erhält er hiefür stets den vol
len Übernahmspreis,, ohne Rüdesicht auf den Zeitpunkt 
in dom die Liefeiuhg stattfindet; dasselbe geschieht, 
veemrr die Lieferung zwar im Zwangswrege, jedoch in 
nerhalb der zur Ablieferung festgesetzten Jurist erfolgl.

Nach Ablauf dieser Frist wird das zwangsweise 
abgenommene Getreide .nur dann bar bezahlt, wenn, der 
Produzent naehzuweisen vermag, dass er a n d e r  recht
zeitigen Ablieferung durch höhere Gewalt (Elementar- 
ereignisse, Mangel an Arbeitskräften oder Betriebsmit
teln) verhindert war und dies bei der vom Kreiskom- 
mando bezeiclmeten Stelle rechtzeitig angemeldet hat.

11
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In sonstigen Fällen wird gegen den säumigen 
Produzenten die Strafanzeige erstattet und derselbe 
nach durchgefülirleni Strafverfahren mit Geld- oder 
Arrestslrafe bestraft, wobei auch der gänzliche oder 
teilweise Verfall des nicht rechtzeitig ahgelieferten Ge
treides ausgesprochen werden kann.

§ 6 .

Kontm^e likarta .
Zur Kontrolle über die erfolgten Ablieferungen 

erhält jede Gemeinde bzw. Ortschaft für jeden P rodu
zenten der m ehr als 4 Morgen landwirtschaftlich nutz
bare Fläche besitzt, eine Konting&ntkarte, in der die 
zur Ablieferung vorgoschric benen Kontingente einge
tragen und die übernommenen Mengen durch den 
Ubem-eliiner bestätigt werden.

§ 7.
Vernehr.

Der nächtliche Verkehr mit beladenen F u h rw er
ken ist verboten.

Sonstige derzeit bestehende Vorschriften, welche 
zur Kontrolle des Götreidetrainsportes und zur Verhin
derung dęs unreelltinässâgen Verkehres erlarssdii w urden 
bleiben in Kraft.

§ 8.

Mahlverkehr.
Derzeit bestehende Vorschriften zur Regelung des 

Mühlenbetriebes und Mahlverkehres bleiben bis auf 
weiteres in Kraft.

Das- Kreishommando kann in Gemeinden, welche 
das vorgeschriebene Kontingent rücht rechtzeitig ab-, 
liefern die Erteilung von Mahlbewdlligungen eiüsiellen, 
oder die Sperrung sämtlicher Mühlen verfüge«.

Die gesperrten Mühlen haben keinen Anspruch auf 
Vergütung.

§ 9 .

Versorgung der Nichtproduzenten.
Die zur Versorgung der Nichtproduzenten be- 

slimmten Mengen an Getreide und Mahlprodukte,n w7er- 
drti allmonatlich auf Grund der vom MGG. erteilten 
Disposition aus den Magazinen der Ernteverw'ertungs- 
zentrale ausgefolgt. Deren Vonteilung hat der Appro- 
visionieruiigsausschuss des Kreiskonimandos durchzu- 
führeii.

§ 10.
Strafmassnahmen.

W er das zur Ablieferung vorgeschriebene Getrei- 
dekontingeiit nicht oder nkdil radłitzeilig abliefert und

nicht nachzuweisen vermag, dass er daran durch h ö 
here G.ew'alt verhindert w'ar;

w'cr-Getreide verheim licht,  verstockt, u n re c h tm ä s
sig verwendet, Yera-rbcitet, oder verbraucht, verfüttert,  
kauft  oder Verkauft,

wer die Vorschriften über den Verkehr mit Ge
treide oder über die Vermahlung desselben über
schreitet,

wird im Sinne des § 11. der Verordnung vom 20. 
Juni 1918, betreffend die Verwertung der Ernte an Geld 
bis zu fiOOO Kronen oder mit Arrest bis zu sechs Mo
naten, eventuell gleichzeitig mit Geldstrafe und Arrest 
bestraft

Neben der. Strafe kann im Sinne des § 12 obiger 
Verordnung der Verfall von ^ orräten ausgesprochen 
werden, deren Rehandlung den Gegenstand des Straf- 
erkeiintnijis®; bildet. Sind die Vorräte bereits verkauft, 
dann kann auch der Kaufpreis als verfallen erklärt 
werden.

78.
V. Bl. XIV St.

Verordnung des k. u. k. Milüärgeneralgou- 
verneurs  in Lublin vom 29. Juni 1918 

betreffend die Regelung des Verkehres mit Hül
senfrüchten und Sämereien.

Auf Grund J®- Verordnung vom 20. Jun i 1918, 
Nr. 37 V. Bl., betreffend die Verwertung der Ernte, wird 
verordnet wie folgt: «.

§ 1-

Hülsenfrüchte und Sämereien.

U-ntdn Hülsenfrüc-hten sind im Sinne dięsel Ver
ordnung Erbsen, Peluschken, Speisebohnen, Sauboh
nen, Linsen und Lupkien zu verstehen; unter Sänia- 
Teien die* Samen von Hackfrucht- und Futterpflanzen 
aller Art, Klee-, Gras und Gemüsesamen.

§ 2.

Anzeigepflicht.
*

Jeder Produzent, welcher Vorräte an Hülsenfrü
chten oder Sämiefbien verwahrt, ist verpflichtet, diesel
ben über Aufforderung des Kreiskonimandos, -nach 
Menge, Gattung und Lagerungsort anzuzeigen. Das 
Krarskommando kann  die Anze^gepflicht auch auf an - 
dere Kategorien von Personen ausdehnen

Der Annieldungstermin, die Art und die Stelle, 
hei welcher difr Anzeige zu erstatten ist, werden vom 
KYciskoniniaiido bestimmt.
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§ 3.

Verkehrsverbot.
Huisenfrüchte und Sämereien (§ 1) dürfen nur an 

dią vom Mililürgeneralgouvernement hiezu ermächtigten 
und mit entsprechenden Legitimationen versehenen P e r
sonen verkauft und nur  durch diese Personen gekauft 
■Werden; insoferne nicht durch besondere Vrefügungen 
der Verkehr init diesen Produkten in anderer Weise 
geregelt wird.

§ 4.

Preise.

Dip Preise für Hülsenfriichte und Sämereien w er
den durch besondere Verfügungen festgesetzt.

§ 5.

Verarbeitung.
Die Verarbeitung von Hülsenfrüchten und Säme

reien (§ 1) n gewerblichen Unternehmungen ist nur 
mit Bewilligung des Militärgeneralgouvernements ge- 
slattet. Gewerbliche- Unternehmungen, die zur Verar
beitung dieser Produkte bestimmt sind und eine der
artige Bewilligung nicht besitzen, bleiben gesperrt.

§ 6.

Versorguug der Nichtproduzenten.
Die Versorgung der Nichtproduzenteii mit Hül- 

senfrüehten wird durch besondere Verfügungen ge
regelt.

§ 7.

Strafbestimmungen.
Übertretungen dieser Verordnung oder einer auf 

Grund derselben erlassenen \ orschrift unterliegen den 
Strafbestimmungen des § 11 der Verordnung vom 20. 
Juni 1918, Nr. 37 \  dg. Bl., betreffend die Verwertung 
der Ernte.

Hiebei kann der \  erfall von Vorräten im Sinne 
des § 12 derselben Verordnung -ausgesprochen werden.

§ 8 .

Aufhebung ä ltere r Vorschriften.
Die Verordnung vom 17. Juli 1917, Sfr. 67 Ydg. 

Bl., betreffend die Beschlagnahme \o n  Hirse, Buchwei
zen, Hiilsenfi'üchten und sonstigen Sämereien ist auf
gehoben.

v § 9.

W irksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund

machung in Kraft.

79.
L. %. Nr. 3171,

Kundmachung des k. ü. k. Kreiskommaiidos 
in Olkusz vom 25. Juli 1918 

betreffend den Verkehr von Frühobst, Erzeugung 
von Marmelade, Obstwein, Obstessig, Obstbrannt
wein sowie aus Obstwein herrgestellten Spiritus.

§ i.

Gegenstand und Umfang der Verordnung.

Bei der Beurteilung des Obslverkehrs hat stets als 
Riehtschnur zu dienen, dass alle in dieser Verordnung 
enthaltenen Bestimmungen bloss für Frühobst Geltung 
haben. D,er ‘Verkehr mii Spätobst und dessen Verwer
tungsprodukten wird seinerzeit durch eme eigene Ver
ordnung geregelt werden.

§ 2.

Verkehr m it Frühobst.

Als Frühobst im Sinne dieser Verordnung hat 
alles vor dem 31. August reifende Obst jeder Gattung 
zu gellen. Nach diesem Termine ist alles ü b s t  als Spät
obst aüzusehen. Der Verkehr mit Frühobst innerhalb 
des MGG. Bereiches unterliegt lediglich der Überfuhrs- 
bewilligung jenes Kreiskoinmandos, aus dessen Bereich 
das Obsl überfiihrl werden soll. Sonst sind für 
dessen Transport im ö.-ung. Okkupationsgebiete keine 
anderen Dokumente und Bewilligungen kötig.

Zur Ausfuhr von Frühobst über die Grenze des* 
MGG. Bereiches sind jedoch die gemäss, ö. S. Präs. 
Nr. 5226/18 vorgescln iebenon Traisportscheine und 
Frachtbriefe der vom MGG. autorisierten Gemüse — und 
Obsteinkaufstelle notwendig.

Diese hat die Tramsportdokumenle kostenlos aus
zustellen und ubzugeben.

§ 3.

Erzeugung von Marmelade und Dörrobst.

Die Marmeladeerzeugung j ist an die Bewilligung 
des MGG. gebunden. Im Gesuche müssen der Ort der 
Fabrikalions-stätte; deren Einrichtung und Leistungs
fähigkeit, sowie die Quantil il des zu verarbeitenden 
Obstes enthalten sein.

Weiters ist dem Ansuchen ein Nachweis bei-zu- 
,sehliessen, wiesiel Zucker für die Marmcladeerzeugung 
vorhanden ist und welcher Provenienz derselbe ent
stammt.

Soll Marmelade ohne Zucker h-ergestellt werden, 
so ist die Art und Weise, in welcher das Obstmus



konserviert werden soll, genau feslzulege.11 und die Zu
sammensetzung des Endproduktes im Gesuche anzu
geben.

Die erzeugte Marmelade ist der vom MGG. autor. 
Gem. u. Obsteinkaufsstelle anzumelden und anzubieten.

Die Erzeugung von Dörrobst jeder Art ist frei und 
unterliegt keiner Beschränkung, doch ist die erzeugte 
Ware ebenfalls der vom MGG. aulor. Gem. u. Obstein
kaufsstelle anzumeldeu und anzrrbicten.

§ 4.

Erzeugung von Onstwein und Obstessig.
Die Erzeugung von Obstwein und Obstfessig für 

den Hausbedarf ist Prei'. D ie-Erzeugung in grösseren 
Mengen für1 Handelsz,wecke, sowie im fahriiksnmssigen 
betriebe unterliegt der Bewilligung des MGG. — und 
liaben die diesbzgl. Gesuche stets die Grösse der zu 
verarbeitenden Quantität an Obst und den Kreis, wel
chem dasselbe entnommen werden -soll, zu enthalten.

§ 5-
Erzeugung von Obstbranntwein und Spiritus.

Die Erzeugung von Obstbranntwein und die E r 
zeugung vou Spiritus aus Obstwein (Obst-Kognak) ist 
an die Bewilligung des MGG. gebunden. Jedenfalls darf 
aber bloss Oiist, das für menschlichen Genuss unver
wendbar ist zur Braniitweiiierzeugurvg verwendet wer
den.

Dag:, Brennen von Spiritus aus Wildobst ist frei.
Alle aus vorstehenden Bestimmungen an das 

MGG. zu richtenden Gesuche sind unbedingt durch das 
zuständige Ktrefskounnando vorzulegen.

Die Ggsitclie .gin,d vorschriftsmässiig zu stemplen; 
ungestempelte GesUciie werden von dem Kreiskomman
do zurückgewiesen.

Überti;etung<jn obiger Yeorordnung • werden, vom 
k. u. k. Kreiskommando mit Geldstrafe etrer Arrest 
bestraft.

'DiesiS Kundmac.hung ti itt sofort in Kraft.

80 .
V. Bl. XIV St.

Verordnung des k. it. k Militärgeneralgou- 
vernetirs in Lublin von) 28. Juni 1918 

betreffend die Ablieferung von Butter, sowie Be
schränkung des Verkehres mit Butter, Topfen 

und Käse.
Auf (it'und der Verordnung vom 4. Ju l i  1917. Nr. 01 

V. Bl., beliefifend die Versorgung dei- Bevölkerung mit 
Bedarfsgegenständen wird voi'ördnet wie folgt:

14

Wer Kühe besitzt, ist verpflichtet monatlirch vovi 
jeder Kuli ein russisches Pfund Butter dem legitimier
ten Einkäufer des Militärgeneralgouveniements (itoli- 
sfoffzentrale) zu verkaufen.

2-

Das Mililärgeneralgouvcrnemenl schreibt jeder 
Gemeinde und jedem Gutsbesitzer die abzulieferiide 
Menge vor.

§ 3.

Als\d>ernu,hmspruis, welclian der legitiinrerte E in 
käufer dem Produzenten zu bezahlöii bat, wird

K 7.20 für ein russ. Pfund reine, unverdorbene, 
nicht gesalzene Butter,

K 6.80 für ein russ. Pfund gesalzene Butter fest
gesetzt.

Nicht gesalzene Butlor darf einen Höch'stwassejr- 
g-ehalt von 16%, gèga-lzene Butter einen Höchstwasser
gehalt von 18% und Höuhstsalzgehait von haben.

Butter, welche J diesen Bedingungen nicht ent
spricht, ist entsprechend niedi iger zu bewerten.

§ 4.

Dar YëYkelir mil Butler, Topfen und Käse inner
halb de's Kfeises ist f r e . Die Ausfuhr dieser W aren 
über die-<Ki'eisgreiize ist nur m it Überfuhrschein des 
Mdilär^enéraigouvernements '(Jiohstoffzcn trale) ge
stattet.

§ 5.

, .Übertretungen -der in dieser Verordnung enthalte
nen Vorschriften werden dem Kreiskommando soferne 
die Handlung nicht unter eine strengere Strafbestim
mung fällt an Steki bis zu 10.000 K oder mit Arrest 
bis zu 6 Monaten bestraft.

Bei Übertretung des § 4 dieser Verordnung ist ne
ben Strafe der Verfall der Ware auszusprechen.

§ 6.
Die Bestimmungen der §§ 1 bis 3 kommen in den 

Kreisen Chełm, Dąbrowa, Hrubieszów und Tomaszów 
nicht zur Anwendung.

Die Beslnnmifng des 4 gilt für das ganze Gebiet 
dös M i I i t ii r g e n er a 1 g (Xi v e Bii e ui e n t s.

§ 7.

Diese Verordnung tli 1 mit dem Tage der Kund
machung in Kraft

§ 1-



V. BL XIV SI.

V e r o r d n u n g  d e s  k  u kl M i l i l ä i  g e n e r a l g  iu- 
v e m e m s  in L u b j i n  v o m  2 k  J u n i  1U1S 

betrefrend die Beschränkung des Verkehres und 
der Verarbeitung von Honig.

Auf Grund der Verordnung vom 4. Juli 1917 Nr. dl 
V. Bl., beireffend die Versorgung der Bevölkerung mit 
Bedarfsgegen.-Jänden wird verordnet wie folgt:

§ 1.
Personen, welche wenigstens 5 kg Ilonig, welcher 

Art immer (Ilonig in' Waben, geschlendert, gepresst, 
etc.) im Haushalt besitzen,Sind verpflichtet, diesen den 
legitimierten Einkäufern des Mi.lit;u'geiieralgouverne- 
ments (Rohsloffzenlrale) zu verkaufen.

Vorräte über 5 kg sind vom Verwahrer beim zu
ständigen Kreiskommamk^ (Rohsloffreferat) bis zum 
20. Juli 1918 anzuzSeigen.

Von den Produzenten nach dem 20. Juli lhlSuge** 
wonnener Honig ist innerlrilb.>8 Tagen dem Ivreiskom- 
m a n d o  (Rohsloflreferfll) anzuinelden und den legitimier
ten Einkäufern zu verkaufen.

§ 2 -

Die Verarbeitung von Ilonig, sowie jeder ander
weitige Verkauf mit den im § ,S und § 4 dieser Ver
ordnung enlhaUenon Ausnahmen., ist verboten.

. .Die Ausfuhi über die Ivreisgre-iiize ist nu r  mit 
Überiuhrsehein des Minturgen_eualgouvei*neineiil '(Roh-
sloffzentrak-) gestattet.

D e t a i l h ä n d l e r  dinfen die von ilineli aiigenielde- 
ten Vorräte bis zum 15. August 1918 im Delailverkauf, 
ahselzen. Nach diesem- ferm in noch vorhandene Vor
räte sind den legitimierten Einkäufern zu verkaufen.

§ 4.

Die zur Versorgung der Bevölkerung des 'k. u. k. 
V&P%^tkńgsgekit4es notwendigen Honigmengen wer
den dem Aproi isionierungsausschussj'des M. G. G. zur 
Verfügung gestellt.

Nach dein 15. August 1918 darf Honig nur mehr 
in dem vom Approvision.ieruiigsausscliuss Kreiskom- 
mando bestimmten Geschäften zum festgesetzten Preis 
zum Verkauf gelangen.

§ 5.

Als Höchstpreis, welcher heim Einkauf zu bezah
len ist, wiid (jör reinen, geschleuderten, unverfälschten 
Honig K 4.80 per russ. Pfund festgesetzt.

81.
Si *

Honig minderer Qualität ist enlspreche.nd niedri
ger zu bewerten.

Wabenhonig ist nach dem Gehall an Honig und 
W achs zu bezahlen.

Streitfälle zwischen Parteien und den E inkäu
fern entscheidet das Kreiskoimnando (Rohsloffreferat).

§ ß.
Übertretungen dieser Verordnung werden gern iss 

§ 9 der Verordnung vom 4. Juli 1917 Nr. 61 V. Bl ge- 
ahndel.

J  7.
Durch diese Verordnung wird die Verordnung 

vom 22. Dezember 1917 Nr. 1 \ .  Bl, ex 1918 betreffend 
die Yerkelirsbeschräiikung mil Bieiienwaehs nicht be
rührt.

15

Diese Verordnung tritt mit dein Tage der K und
machung in Kraft.

onüZ.
L. A. Nr. 3010.

Preiserhöhung für Hanf und Flachsstengel.

l-rii Sinne der MGG. Verordnung R. S. Nr. 2705/18 
wird verlautbar1, dass die Preise für Plant undC
Elaehsslengcl e'rlröht wurden:

für Hanfstroh auf 26 K bis 35 K pro 100 kg. 
für Elachsstroli auf 26 K bis 40 K pro 100 kg. 

franko, Verladestation für normale, verarbeitungsfähi
ge Ware.

Für besondere allfallende Qualitäten mit sehr ge
lungenen Fasergehalt, unreine oder verworfen gepackte 
YV ave, bleilit der frühere Mindestpreis von 10 fc ]iro 
100 kg aufrecht.

Diese Kundmaelmng tritt mit dem Tage der Ver
lautbarung in Krall.

, 83.
V. A. Nr. 12.978.

Auweiden des hahnärarischen Grundes.

ln letzter Zeit mehren sich die Fülle, dass au! 
bahnärarigchén Grund dar einheimischem Bevölkerung 
gehöriges Vieli weidend angelroffen wird.

Gegen die Besitzer solchen Viehes wird von Seite 
der Hęeresbalm der im Einvernehmen mit (hau k. u. 1< 
M. G. G. vom Hbkdo; Nord ergangene Befehl Nr. 60006
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12. VI. 1917 in der Weise angewendet, dass das Vieh 
solange konfisziert bleibt, bis der Besitzer die Strafe 
von 20 K pro Stück erlegt.

■

84. 

Wechselstempelgebühr-Einhebungsart bei Summen 
über 1000 Rubel.

Um Ifek grösseren (über 1000 Rub.) W echselsum
men die für Parteien umständliche Vorwendung von 
mehreren Blanketten abzuschaffen,, wurde mit M. G. G. 
Verordnung vom 10. 1918 F. A. Nr. 301.131/18 fol
gendes angeordnet:

Bei V ’echselsuuiinen über 1000 Rub. ist die er
höhte Wechselgebühr (per 20 Ivap. von je 100 Ruh.).

a) bis zu 20 Rub. nur mittels Stempelmarken;
b) über 20 Rub. mittels Stempelmarken oder in 

Baren zu entrichten.
Bei-1 Entrichtung der Wechselgebiihr mittels Stem

pelm arken sind die Marken links auf der Vorderseite 
des Blanketles anzubringen und sohin die Blankette- 
zwecks Obliete-rierung der dazu berufenen Stelle vor
zulegen.

Zur Oblieterierung der Stempelmarken sind be
rechtigt:

a) Finazableilung bei dem k. u. k. Kreiskommando,
b) Kreiskassa,
c) die. MAare und Friedensrichter.

Die Bareutrichtung hat n u r  bei der K-reiskassa 
stattzufinden.

85.
V. A. Nr. 14|5üj.

Weitere Einlösung der 10 Heller Nickelmünzen.

Zufolge den Verordnungen des k. k. Fin. Min. vom 
15. April (RGBl. Nr. 139) und des k. ung. Fin. Min. vom 
22. April 1918 (Budapest közlöly Nr. 94) werden die 
Nyckelmünzen zu 10 Heller öst. und ung, Gepräges, die 
bis 30. April 1918 zur Einlösung zu bringen waren, 
von den militärischen Kassen auch noch bis auf wei- 
tetßs zum Nennwerte bei allen Zahlungen und im Ver
wechslungswege angenommen.

86 .
V. A. Nr. 15.614.

*
Kund machung 

betreffend Finderlohn für aogeliefertes feindliches 
Kartenmaterial.

F ür brauchbares beim Kreiskommando abgelie
fertes feindliches, w ichtiges Kartenmaterial wird den 
Findern eine Prämie bis zur Höhe von 10 K ausgezahlt.

Der k. u k. Kreiskommandant:

Oberst G OTTFRIED Grsf CLAM MARTINIC m. p.

j

Kraków. — Druk W. F. Anezyca i Spółki.


